
   

 
 

 

Newsletter 37 – 2020 vom 17.06.2020 / wb 

Ausgleich des Lohnausfalls 

Aufgrund der aktuellen Informationen aus dem Sozialministerium ist sind die 
im Newsletter 35 – 2020 mitgeteilten Bestrebungen des Bundes zu ergänzen: 

Die ca. 70 Mio. € aus der Ausgleichsabgabe werden nach dem 
Ausgleichsabgabeaufkommen der jeweiligen Bundesländer verteilt werden. 

Das bedeutet, dass die Bundesländer mit hohem Aufkommen einen größeren 
Anteil erhalten, als die Bundesländer mit einem geringeren Aufkommen. Wie 
die Umsetzung in Schleswig-Holstein erfolgen wird und wieviel Geld dafür zur 
Verfügung steht ist noch unklar. Das Ministerium wird die Vertreter der 
Verbände einladen sowie mehr Klarheit entstanden ist. 

 
 


